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13. Wahlperiode 27. 10. 2004

Kleine Anfrage
der Abg. Veronika Netzhammer CDU

und

Antwort
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Zukunft der Progymnasien und zweizügigen Gymnasien in
Baden-Württemberg

K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. An welchen Standorten in Baden-Württemberg bestehen Progymnasien
und wie viele Klassen bzw. Parallelklassen werden dort jeweils geführt?

2. An welchen Standorten in Baden-Württemberg bestehen Vollgymnasien,
die höchstens zweizügig sind?

3. Welche Profile werden an diesen Progymnasien bzw. Gymnasien angebo-
ten?

4. Wie groß ist die durchschnittliche Klassenstärke an diesen Standorten?

5. Inwieweit beeinflusst der ab 2012/2013 erwartete Schülerrückgang im
Gymnasialbereich die Sicherheit der Standorte? 

19. 10. 2004

Netzhammer CDU

Eingegangen: 27. 10. 2004 / Ausgegeben: 26. 11. 2004 1
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 18. November 2004 Nr. 22–6411.50/258 beantwortet das
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

1. An welchen Standorten in Baden-Württemberg bestehen Progymnasien
und wie viele Klassen bzw. Parallelklassen werden dort jeweils geführt?

2. An welchen Standorten in Baden-Württemberg bestehen Vollgymnasien,
die höchstens zweizügig sind?

3. Welche Profile werden an diesen Progymnasien bzw. Gymnasien angebo-
ten?

4. Wie groß ist die durchschnittliche Klassenstärke an diesen Standorten?

Als Anlage ist ein Auszug aus dem Schulverzeichnis der öffentlichen Gym-
nasien in Baden-Württemberg im Schuljahr 2003/04 beigefügt. Daraus sind
die Standorte der Progymnasien und der zweizügigen Vollgymnasien ersicht-
lich. In dieser Übersicht sind auch die Klassenzahlen, die durchschnittliche
Klassengröße sowie die Profile für jeden Standort dargestellt.

5. Inwieweit beeinflusst der ab 2012/2013 erwartete Schülerrückgang im
Gymnasialbereich die Sicherheit der Standorte? 

Der Höhepunkt der Schülerzahlen an den Gymnasien wird nach den Progno-
sen des Statistischen Landesamts voraussichtlich im Schuljahr 2005/06 er-
reicht. Danach nehmen die Schülerzahlen wieder ab und werden im Schul-
jahr 2011/12 das Niveau des Schuljahres 2000/01 wieder erlangen. Erst ab
dem Schuljahr 2012/13 dürfte der Schülerrückgang im Gymnasialbereich
erstmals stärker spürbar werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann mit aus-
reichender Verlässlichkeit noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob
und ggf. welche Standorte gefährdet sein könnten.

Im Übrigen kommt den kommunalen Schulträgern nach den schulgesetz-
lichen Regelungen ein maßgebliches Initiativ- und Gestaltungsrecht zu; dies
gilt auch bei der Frage der Aufhebung von Schulen. Demnach müsste die
Aufhebung einer Schule von dem betreffenden kommunalen Schulträger bei
der Schulverwaltung beantragt werden. 

Dr. Schavan 
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport
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